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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.2012

Norm

KartG 2005 §16 Z1

Rechtssatz

In einem auf § 16 Z 1 KartG gestützten Antrag muss der Antragsteller konkretes Vorbringen unter anderem dazu

erstatten, dass die Nichtuntersagung des Zusammenschlusses bzw der Verzicht auf einen Prüfungsantrag bzw dessen

Zurückziehung auf unrichtigen oder unvollständigen Angaben beruhe. Bloße Vermutungen in diese Richtung erfüllen

die inhaltlichen Erfordernisse an einen schlüssigen Antrag nicht.
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